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Gesetz-Platt
für das

Königreich Bayern.

W.. 25.

München den 23. November 1848.

Inhalt:
Gesetz, die Abänderungen des zweiten Thelles des Stra'gesehbuches vem Jahre 1813 betr. — (I. Bellage

zum Abschied für die stäntüchen Gesetzgebungsauoschusse.)
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Ge seh, eines mundlich offentlichen Strafverfahrens
die Abänderungen des zweiten Theiles des Straf, mit Schwurgerichten in den sieben Kreisen

gesetzbuches vom Jahre 18134 betr. diesseits des Nheins nach Vervehmung
— Unseres Staatsrathes und mit Beirath

Maximilian II. und Zullimmung der hierzu durch das
von Gottee Gnaden Ksnig von Bayern, Gesetz vom 17. Mai dieses Jahres (Ge-

Vlal#graf bei Uhein, sebblatt Stück 6.) ermächtigten ständischen
He3og von Dayern) Franen und in Ausschüsse folgende Abänderungen des zwei-

Schwaben 2c. 2c. ten Theiles des Strafgesehbuches vom Jahre

Wir haben zum Behufe der Einführung 1813 beschlossen, und verordnen:
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